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schon allzusehr aufs Subjektive des Tuns stützte, statt sich
streng an den sachlichen Unterschied zu halten zwischen
„Es ist“ und „Es soll sein“. Aber das Ergebnis stellt sich
dann nicht anders. Unter dem Gesichtspunkte der Theorie
gilt nur: Einstimmigkeit findet statt, liegt vor, oder eben
nicht. Da ist nichts von Stattfinden- oder Nicht-stattfinden¬
sollen. Eben das ist aber der Unterschied, um den es sich
handelt. Eben der reinsten, sachlichsten Betrachtung zu¬
folge ist Vernunft nicht bloß und auch nicht zuerst Sache
der Theorie. Für diese, bloß als Theorie, gilt, wie gesagt,
nur das reine Sein des „Es ist“; und so auch: Es ist ein¬
stimmig oder ist nicht-einstimmig; das eine wie das andere
läßt sie stehen wie es steht. Es ist eigentlich nicht der Fall,
daß sie Fehler aufdeckt und dann berichtigt. Sie richtet
überhaupt nicht, sie berichtet nur, sie sagt nur aus: So stimmt
es, so stimmt es nicht; das Faktum des Nicht-Stimmens ist
für sie nicht weniger festzustellendes und zu registrierendes
Faktum, wie das des Stimmens. Daß es stimmen, daß alles
mit allem übereinstimmen soll, ist für sie vielleicht anders¬
woher feststehende Voraussetzung; aber es ist nicht ihre
Aufstellung, es ist nicht selbst ein theoretischer Satz. Soll
es sein, nun so ist gewiß auch dies Seinsollen etwas, was
Theorie konstatiert und was sie bejaht, als etwas, das eben
so ist. So gibt es theoretische Erwägung auch des Praktischen,
auch dessen, was sein soll; aber kein Sollenssatz ist als solcher
ein Satz der Theorie; also auch nicht der Satz, daß durch¬
gängige Einstimmigkeit sein soll. Dagegen ist dies — also
eben die Rationalität selbst — einheimische Forderung der
Praxis, und nicht eine von außen ergehende Forderung an
sie. Aber um so viel weniger dürfte sie von dieser Forderung
sich je entbinden wollen.

Es ist demnach ein ernster Irrtum, daß die Forderung
der Rationalität der Praxis als solcher eigentlich fremd, daß
sie ihr nur von anderer Seite, nämlich von der Seite der
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